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Mitte Juni in Bonn: Ein Starkregen 
geht auf die ehemalige Bundes-
hauptstadt nieder. Unter anderem 
war das Maximiliancenter betrof-
fen. Im erst 2019 eröffneten, fünf-
geschossigen Einkaufszentrum 
ging daraufhin wochenlang über-
haupt nichts mehr: Ein altes Ab-
wasserrohr hielt den Wassermas-
sen nicht stand und platzte. Die un-
teren Bereiche des Einkaufszent-
rums wurden überflutet. 

Als Folgeschaden kam es zu einem 
Kurzschluss samt einem Brand 
im zentralen Verteilerkasten. Das 
Zentrum musste komplett ge-
schlossen werden, der Zutritt war 
tagelang aufgrund der Gefähr-
dungslage verboten. Geschäftsin-
haber konnten nicht ihre Läden 
betreten. Lebensmittel verdarben, 
und ein widerwärtiger Geruch 
breitete sich im ganzen Gebäude-
komplex aus. Als wenn das nicht 
schon schlimm genug wäre: Be-
reits einige Wochen später – Mitte 
Juli – drangen nach einem Unwet-
ter erneut Wassermassen – dies-
mal über den Tunnel des nahege-
legenen Hauptbahnhofs – in das 
Zentrum ein. Die komplette Öff-
nung war nun für Ende September 
geplant, falls alles gutgeht. 

Mittendrin in dem Chaos: Die 
MAXMO-Apotheke samt Testzen-
trum. Aufgrund des Stromaus-
falls – die gesamte Hauptvertei-
lung musste ersetzt werden – ver-
darben Arzneimittel im Wert von 
150.000 €. Nicht nur der Medika-
mentenkühlschrank, in dem sich 

„Pechvogel des Monats“

Zwei Apotheken, zweimal Totalschaden
In lockerer Folge stellen wir hier reale Fälle aus der Praxis vor. Tragisch, kurios, überraschend: 
Wie konnte es soweit kommen? Was können wir daraus lernen? Das Motto dieser Serie lautet 
somit: „Mein (Miss-)Erfolg – Ihr Erfolg“ oder auch: „Klug aus der Erfahrung anderer.“

u. a. Zytostatika befanden, war zu 
warm geworden, sondern die ge-
samte Apotheke hatte sich nach 
dem Ausfall der Stromversorgung 
in einen Brutofen verwandelt. 

Der Grund: Lüftung sowie Küh-
lung funktionierten nicht mehr 
und die aufgestellten Trocknungs-
geräte emittierten massiv Wärme! 
30 °C und mehr – im Kommissio-
nierer wurden 35 °C  festgestellt – 
besiegelten das Aus für das ge-
samte Warenlager. 

Zu nah am Wasser –  
keine Versicherung

Ist das genug Pech für einen Apo-
theker? Sollte man denken, doch 
der Inhaber betrieb seit 2015 
noch eine Apotheke in Bad Neu-
enahr. Da klingeln alle Alarmglo-
cken – die Jahrhundertflut! Im 
Flutgebiet traf es ihn dann noch-
mals mitten im Sommer mit ei-
nem absoluten Totalschaden. Da 
sich seine Hauptapotheke direkt 
an der Ahr befindet, wurde sie 
vollständig überschwemmt und 
zerstört (Abbildung). 

Neben den Schäden an seinen 
beiden Betrieben hat der Apothe-
ker nun auch wichtige Kunden – 
Pflegeheime und Krankenhaus – 
verloren. Derzeit hat er keinerlei 
Einnahmen. Wie es weitergehen 
soll, weiß er nicht. Immerhin: In 
Bonn sei er laut eigenen Anga-
ben ausreichend versichert. 

Gefährliche Knackpunkte

Weit gefehlt, wie er bald feststel-
len musste. Denn in beiden Versi-
cherungspolicen taten sich nach 
den Schadensfällen fachliche 
Abgründe auf – und zwar jeweils 
unterschiedliche: 

Während er am Standort 
Bonn sowohl Elementarde-
ckung und Betriebsunterbre-
chung angeboten bekommen 
hatte, stellten sich seine ver-
sicherten Werte für Waren, 
Kühlgut und Inventar als 
deutlich zu niedrig dar – fach-
lich Unterversicherung ge-
nannt. Deshalb muss die Ver-
sicherung nur einen Bruchteil 
des Schadens ersetzen, zahlt 
ihm dafür aber die Betriebsun-
terbrechungskosten. 

In Bad Neuenahr ist quasi das 
Gegenteil der Fall: Angeboten 
wurden hier weder eine Ele-
mentardeckung noch eine Be-
triebsunterbrechungsversiche-
rung, und ein Rechtsschutz 
fehlt ebenfalls. Also hat er hier 
absolut keine Chance, zum ei-
nen Geld von der Versicherung 
zu bekommen und zum ande-
ren gegen die Versicherung 
ohne ein hohes, selbst zu schul-
terndes Prozesskostenrisiko zu 
klagen. Dafür waren aber die 
Inhaltswerte sehr gut ver-
sichert, leider nur ausgerechnet 
nicht gegen den hier vorliegen-
den Fall eines Starkregens! 
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Und das, hier beginnt endgültig 
das Drama, wurde durch ein und 
denselben Versicherungsvermitt-
ler zustande gebracht. Leider ist 
das kein Einzelfall, weshalb alle 
Inhaber, speziell bei Mehrbesitz, 
ihren Versicherungsschutz regel-
mäßig überprüfen und anglei-
chen lassen sollten. 

An dieser Stelle ein kleiner Streif-
zug in die Welt der Vermittler. 
Hier gibt es erhebliche Unter-
schiede, insbesondere wenn es 
um die Haftung geht. Denn aus 
drei unterschiedlichen Positionen 
heraus können Versicherungen 
vermittelt werden: 

Ausschließlichkeitsvermittler 
sind Angestellte einer Ver-
sicherung, die nur deren Poli-
cen anbieten dürfen. Kunden 
bekommen also maximal das, 
was der Versicherer im An-
gebot hat. Damit haftet für 
diesen Rat deren Arbeitgeber, 
weshalb es die Versiche-
rungsnehmer dann direkt mit 
den Schadenregulierern und 
Hausjuristen der Versiche-
rung zu tun haben. 

Sogenannte Mehrfachgene-
ralagenten vertreten mehre-
re Versicherungen, haben 
also eine größere Auswahl an 
Lösungen zur Verfügung und 
haften dafür zumindest dann, 
wenn ihnen eine Fehlbera-
tung nachgewiesen werden 
kann. Sie sind aber per Gesetz 
verpflichtet, eine Vermögens-
schaden-Haftpflichtversiche-
rung nachzuweisen, damit Fehl-
beratene garantiert einen Versi-
cherungsschutz genießen. 

Drittens sind unabhängige 
Versicherungsmakler zu nen-
nen, die ihren Rat aus dem ge-
samten Marktangebot ablei-
ten und dazu eine aussage-

kräftige schriftliche Doku-
mentation vorlegen müssen. 
Damit haften sie also aktiv 
für ihren Rat. Auch sie brau-
chen per Gesetz eine Vermö-
gensschaden-Haftpflichtver-
sicherung, um überhaupt als 
Makler im Auftrage des Kun-
den zu arbeiten. 

Tipp: Sie sollten sich unbedingt 
über den Status Ihres Versiche-
rungsberaters erkundigen und 
insoweit Ihre Rechtsposition im 
Fall der Fälle kennen! 

Worauf es bei Großschäden 
ankommt

Angesichts der zunehmenden 
Gefahr von Extremwetterlagen 
sollte jeder Versicherungsschutz 
auf den Prüfstand. Absicherung 
gegen Elementarschäden kann 
nur Apotheken verweigert wer-
den, die in der sogenannten Ge-
fährdungsklasse 4 (gemäß Zo-
nierungssystem für ein Über-
schwemmungsrisiko und die Ein-
schätzung von Umweltrisiken, 
„ZÜRS Geo”) liegen, also z. B. auf 
Halligen, in Lawinengebieten 
oder in Gebieten, die regelmäßig 
überschwemmt werden. Diese 
Gefährdungsklasse gilt für Ge-
biete, die mindestens einmal in 
zehn Jahren von einem Hoch-
wasser betroffen sind. 

Dann sollte die Art und Höhe der 
Betriebsunterbrechungsversi-
cherung (BU) geprüft werden. Es 
sollte eine „große“ BU sein, also 
mit eigens festgelegter Schadens-
summe. Wer in seiner Inhaltspoli-
ce noch eine „Klein-BU“ mitversi-
chert hat, sollte das auf jeden Fall 
ändern. Als Versicherungssum-
me empfehlen Experten mindes-
tens 25 Prozent des Umsatzes 
für den jeweiligen Zeitraum. Ge-

rade Apotheken mit einem Rein-
raum oder Blisterzentrum sollten 
einen Schutz haben, der mindes-
tens ein Ausfalljahr abdeckt. 

Unser Beispiel zeigt: Leider sind 
Apotheken oft nicht branchen- 
und risikogerecht abgesichert, 
gerade auch weil Inhaber Bera-
tern vertrauen, die sich mit Apo-
theken und ihrem speziellen Ab-
sicherungsbedarf nicht hinrei-
chend auskennen, und deshalb 
den eingetragenen Kaufmann 
zur Grundlage ihres Rates ma-
chen. Nach einem größeren Scha-
den kann sich ein solcher Stan-
dard-Schutz für Apotheken je-
doch rasch als existenzgefähr-
dend herausstellen. 

Wir danken Herrn Apotheker Daniel 
Reuschel, Bonn / Bad Neuenahr, ganz 
herzlich für die Bereitstellung seiner 
persönlichen Geschichte und wün-
schen ihm für die Bewältigung die-
ser Krise alles erdenklich Gute! 

Abb. 1: Der absolute „Worst Case“ ... 
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